
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Präsidenten des Landtags 
Nord rhein-Westfalen 
Herr Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40211 Düsseldorf 

Sehr geehrter Landtagspräsident, 

zur kommenden Sitzung des Ausschusses Familie, Kinder 
und Jugend des Landtags am 07.12.2017 um Auskunft zu den Auswir
kungen der Zurückstellung vom Schulbesuch auf die Kindertagesstätten 
gebeten worden. 

Diesem Wunsch komme ich hiermit gerne nach und übersende zur In
~formation der Mitglieder des Ausschusses 60 Exemplare des erbetenen 
schriftlichen Berichts. 

. Dezember 2017 
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Der Erlass des MSB vom 5.10.2017 basiert auf der geltenden Rechts
lage. Ein' von § 35 Absatz 3 SchulG abweichendes "vereinfachtes" Ver
fahren ist darin nicht geregelt ,worden. Dies wäre durch Erlass auch 
nicht möglich, sondern bedürfte einer Änderung des Schulgesetzes. Im 
Rahmen der bestehenden Gesetzeslage gibt der Erlass Hinweise zum 
Verfahren für die Anmeldungen zum Schuljahr 2018/2019. schärft 
insbesondere die Steuerungswirkung des schulärztlichen Gutachtens 
und betont im Einklang mit § 35 Absatz 3 SchulG, dass eine Zurückstel
lung nur dann möglich ist, wenn erhebliche gesundheitliche Gründe 
hierfür gegeben sind. Der Erlass nimmt ferner auf den Umstand Bezug, 
dass im Rahmen ihres gesetzlich garantierten Anhörungsrechts 
nicht verwehrt werden kann, weitere fachärztliche oder fachtherapeuti
sche Stellungnahmen vorzulegen, wenn sie der Auffassung sind, dass 
sich aus diesen ein ZurücksteHungsgrund ergibt, und dass sich die 
scheidung über die Zurückstellung auch diesem Vorbringen ausei-
nandersetzen muss. 

Eine verlässliche Prognose, ob und wenn ja, in welchem Umfang sich 
die Zahl der Zurückstellungen nach Maßgabe der unverändert gelten
den gesetzlichen Rahmenbedingungen entwickelt, ist nicht möglich. 
Wie sich aus dem Erlass ergibt, soll deshalb die Entwicklung der Fall
zahlen (Anzahl der Zurückstellungen für das Schuljahr 2018/2019) be
reits im Verfahren erhoben und bis zum 31.03.2018 dem MSB berichtet 
werden, um eine aktuelle Datenbasis für die weitere Willensbildung der 
Landesregierung zu gewinnen. 



punkterfolgen konnte, in dem die Kapazitätsplanung der Kindertages
stätten bereits abgeschlossen war. Das Ministerium für Schule und Bil
dung wird deshalb die Schulleitungen bitten, bereits bei der Anmeldung 
der Kinder - die bis zum 15. November des Vorjahres erfolgt - den EI
tern im Falle eines Rückstellungswunsches ausdrücklich zu empfehlen, 
die Kita ihres Kindes zu informieren und zu dieser Frage im engen Aus
tausch mit der Kita zu bleiben. Das Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration wird die Träger und Einrichtungen der Kin
dertagesbetreuung entsprechend informieren und bitten dafür Sorge zu 
tragen, mögliche Rückstellungen im Sinne der Kontinuität der Betreu
ung der betroffenen Kinder bei der Jugendhilfeplanung zu berücksichti
gen. 

Der Platzbedarf in der Kindertagesbetreuung wird in den nächsten Jah
ren insbesondere aufgrund der Geburtenzahlentwicklung und der Zu
wanderung weiter steigen. 

Durch die laufenden Investitionsprogramme, Investitionsprogramme 
des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018 und 2017-2020 
und Investitionsprogramme des Landes für den U3- und Ü3-Ausbau, 
wird der bedarfsgerechte Ausbau unterstützt und weiter vorangetrieben. 

Im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 
2017 -2020 werden Investitionsvorhaben gefördert, die der Schaffung 
zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder von null Jahren bis zum 
Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen dienen. Im Vergleich zu den 
Vorgängerprogrammen des Bundes ist hier nicht nur eine Förderung 
von U3-Plätzen, sondern auch von Ü3-Plätzen vorgesehen. Im Rahmen 
der Anpassung der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
für Investitionen für zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege" wurden auch die Förderhöchstbeträge für Neu- und 
Umbaumaßnahmen deutlich erhöht (Neubaumaßnahmen bis zu 30.000 
Euro und Aus- und Umbaumaßnahmen bis zu 13.000 Euro). Im Rah
men des vierten Investitionsprogramms in Nordrhein- Westfalen ist in 
einem gewissen Rahmen erstmalig auch die Förderung von Maßnah
men für Plätze in Kindertageseinrichtungen, die ohne Erhaltungsmaß
nahme wegfallen würden, möglich. 

Darüber hinaus wird mit dem 500 Millionen Euro schweren Kita-Träger
Rettungsprogramm, welches am 16. November 2017 mit dem "Gesetz 
zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nord
rhein-Westfalen" (Drucksache 17/751) verabschiedet wurde, der be
darfsgerechte Platzausbau weiter unterstützt. 



zum 





05/10/2017 08:05 +49-211-58573576 

Ministerium ffir Schule. und Bildul1g NR.W. 40190 DOsseidorf 

An die 

6ezirksregierung Arnsberg 
Seibertzstraße 1 
59821 Arnsberg 

Bezirksregierung Detmold 
Leopoldstraße 15 
32754 Detmold . 

Bezirksregierun g . Dasseldorf 
Cecilienallee 2 
40474 Düsseldorf 

Bezirksregierung Köln 
Zeughausstraße 2-10 
50667 Köln 

Bezirksregierung Münster 
Domplatz 1-3 
48143 Münster 

MSW NRW 

Zurückstellungen vom Schulbesuch gemäß § 35 Abs. 3 SchulG -
Hinweise zum Verfahren für die bevorstehenden Anmeldungen 
zum Schuljahr 2018/2019 
Schulpflichtige Kinder können aus erheblichen gesundheitlichen GrOn
den für ein Jahr zurückgestellt werden. Die Entscheidung trifft die 
Schulleitung . auf der Grundlage des schulärztlichen Gutachtens. Die 
Eltern sind anzuhören (§ 35 Abs. 3 1 ~ 3 SchuIG). 

Ausgehend von der gesetzlich indizjerten Vermutung, dass ein schul
pflichtiges Kind in der Regel auch einzuschulen ist, wird der 1- ....... "' .... """ 

s. 

5. Oktobsr 2017 
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im bevorstehenden Anmeldeverfahren präziser zu definieren: 

Die Schulleitung trifft die Entscheidung aber die Zurückstellung auf 
Grundlage des schulärztlichen Gutachtens. Ein solches muss daher 

immer zwingend vorliegen. Die Schulleitung Inuss sich umfassend mit 
diesem auseinandersetzen und es in ihre Entscheidung einbeziehen. 

Das Ergebnis des schuJärztlichen Gutachtens ist jedoch nicht zwingend 

die einzige Grundlage für die Entscheidung Ober dia Zurückstellung. 

Erscheint der Schulleitung das schulärztliche Gutachten in seiner Ge

samtbewertung nicht nachvollziehbar, ist si~ angehalten, den schulärzt~ 
lichen Dienst erneut zu befassen', Das Ministerium für Arbeit, Gesund
heit und Soziales (schulärztlicher Dienst) wird durch mich parallel ~ar
über informiertl dass in den Gutachten auch erhebliche gesundheitliche 

Beeinträchtigungen berücksichtigt werden können, wenn deren Auftre
ten aus medizinischer Sicht durch eine zu frOhe Einschulung zu be
fürchten ist 

Ergeben sich aus weiteren, von den Eltern beizubringenden fachärztli
chen oder fachtherapeutischen Stellungnahmen entgegen dem Ergeb
nis des an sich naGhvollziehbaren schulärztlichen Gutachtens erhebli
che Anhaltspunkte für eine ZurOckstellung j bezieht die Schulleitung die
se Erkenntnisse in ihre Entscheidung mit ein, sofern diese einen beleg
ten gesundheitlichen Bezug haben.' 

Dieses Vorgehen ist durch das in § 35 Abs. 3 Satz 2 SchulG vorgese
hen Letztentscheidungsrecht der Schulleitung gedeckt. Rechtlich han
delt die Schullaitung dabei im Rahmen des ihr eingeräumten Ermes

sens, vgl. § 35 Abs. 3 Satz 1 SchulG ("können '" zurückgestellt wer
den"), 

Dies vorweggeschickt gebe ich fOr die Handhabung der ZurQckstel
lungsentscheidungen im bevorstehenden Anmeldeverfahren zum 
Schuljahr 2018/2019 zusammengefasst folgende Hinweise: 

1. Die Entscheidung aber die Zurückstellung vom Schulbesuch trifft 
letztverantwortlich die Schulleitung im Rahmen des gesetzlich ein-
geräumten Ermessens. ' 

2. Tatbestandliehe Voraussetzung für eine Zurückstellung ist das Vor
liegen erheblicher gesundheitlicher Gründe. Gesundheitliche GrOn
de können auch solche sein l die bei einer durch Fachleute prognos~' 
tizierten Überbelastung im SchuJaHtag langfristig entstehen (präven
tiver Gesichtspunkt). 

02/03 
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muss 
amtsärztHchen erkennbar 

sie angesichts der gutachtlichen Ausführungen durch~ 
greifende Bedenken hinsichtlich der schulärztlichen Schlussfolge ... 
rungen) ist Rücksprache mit der Schulärztin bzw. dem Schularzt zu 
halten. 

4. Liegen der Schulleitung . aufgrund der Anhörung der Eltern entgegen 
dem Ergebnis des schufärztlichen Gutachtens weitere gesundheitli
che Anhaltspunkte für eine Zurückstellung vor, berücksichtigt sie in 
ihrer Entscheidung zusätzlich von den Eltern beizubringende 

fachärztliche Steliungnahmen und/oder, 

CI! fachtherapeutische Stellungnahmen. 

Kinder mit Behinderungen sollen nur dann zurQckgestellt werden I 
wenn zusätzlich gesundheitliche vorliegen, die außerhalb 
der Behinderung bestehen. 

Ich bitte Sie, Schulleitungen über die Inhalte dieses Runderlasses 
zu informieren und mir bis zum 31.03.2018 die Anzahl der im Anmelde .. 
verfahren für das Schuljahr 2018/2019 ausgesprochenen Zurückstel .. 
lungen mitzuteilen. 

Dieser Rundertass wird nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 

I~ 
Dr. LUdger~ 

S. 03/03 
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